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A. Rechtsgrundlagen

FŸr den Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschlie§ungsplanes ãBahnhofstr.2 Ò im Gemeinde-

teil Trennfeld wird aufgrund der folgenden Rechtsgrundlagen festgesetzt: 

a) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S.

3634)

b) Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.

November 2017 (BGBI. I S. 3786).

c) Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I, S. 58), die zuletzt

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. I S.1057) geŠndert worden ist.

d) Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August

2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch ¤ 3 des Gesetzes vom 24. Juli

2019 (GVBl. S. 408) geŠndert worden ist.

e) Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82,

BayRS 791-1-U), das zuletzt durch Gesetz vom 21. Februar 2020 (GVBl. S. 34) geŠndert

worden ist.
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B. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Anlass und Ziel

VorhabenstrŠger ist der Bauherr Julian Giegerich, wohnhaft in der Bahnhofstr. 2, 97855 

Triefenstein.  

Das fŸr das Vorhaben vorgesehene GrundstŸck liegt im Gemeindeteil Trennfeld des 

Marktes Triefenstein, in der Bahnhofstr. 2, Flur 1563. Auf dem GrundstŸck befindet sich 

bereits  ein Einfamilienhaus das am 06. Oktober 1921 errichtet worden ist, siehe Anlage 1 

ãBauplanÒ. Auf Grundlage einer Bauvoranfrage vom 18. Dezember 2018 war ein Um- und 

Anbau an das bestehende Wohnhaus zu einem Mehrfamilienhaus beabsichtigt.  

Der angefragte Um- und Anbau an das bestehende Wohnhaus zu einem Mehrfamilienhaus 

wurde am 17. Januar 2020 abgelehnt. Die GrŸnde dafŸr sind in der Anlage 2 ãAblehnung 

BauantragÒ enthalten.  

Hinsichtlich der Aussicht, den Um- und Anbau an das bestehende Wohnhaus zu einem 

Mehrfamilienhaus bauaufsichtlich genehmigt zu bekommen, besteht ein šffentliches 

Interesse daran, dass eine Genehmigung nur erteilt werden kann, wenn baurechtliche und 

planungsrechtliche Bestimmungen dem Bauvorhaben und der Nutzung nicht 

entgegenstehen. 

Zielsetzung der Planung ist demzufolge, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen fŸr 

einen Um- und Anbau an das bestehende Wohnhaus zu einem Mehrfamilienhaus mit 7 

Wohnungen gemŠ§ den PlŠnen vom 24.09.2019 des ArchitekturbŸros Architekturhoch 2, 

von Marktheidenfeld zu schaffen.  

Gestalterisch soll an das bestehende Einfamilienhaus auf drei Seiten angebaut werden. 

Geplant ist eine 3 geschossige Bebauung mit FlachdŠchern, wobei das unterste Geschoss 

als Kellergeschoss, wo auch die LagerrŠume und die Garagen untergebracht sind, genutzt 

werden soll. Das GebŠude wird nur eine Wohnnutzung erhalten. Hierbei sind am 

bestehenden GebŠude einige Umbauten notwendig, welche in den PlŠnen vom 

24.09.2019 des ArchitekturbŸros Architekturhoch 2, von Marktheidenfeld dargestellt sind.  

Die nachfolgenden Abbildungen beziehen sich auf das Projekt, das Gegenstand des 

Antrags auf vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 

Gemeinde: Trennfeld : Vorhabenbezogener Bebauungsplan ãBahnhofstr. 2Ò, Gemeindeteil Trennfeld  Seite 5



Vorhabenbezogener Bebauungsplan
 ãBahnhofstr. 2Ò
im Gemeindeteil Trennfeld 

Lage des GrundstŸckes - Luftbild (Quelle: googlemaps.de) 

Lageplan geplantes Vorhaben 
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Geplantes Vorhaben Nordansicht 

Geplantes Vorhaben SŸdansicht 

Geplantes Vorhaben Ostansicht 
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Geplantes Vorhaben Westansicht 

Geplantes Vorhaben Perspektive Nordost 

Geplantes Vorhaben Perspektive SŸdwest 
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2. RŠumliche Lage des Geltungsbereichs

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Gemeindeteil Trennfeld direkt an der 

Bahnhofstra§e. Der Geltungsbereich ist ca. 4.260 qm gro§ und betrifft das GrundstŸck mit 

der Flurnummern 1563. Der Geltungsbereich wird abgegrenzt: 

- im Norden durch eine Seitenstra§e mit der Flurnummer 549

- Im Osten durch die Flurnummer 550/1906/1909/1910

- Im SŸden durch die Flurnummer 1571

- Im Westen durch die Bahnhofstrasse mit der Flurnummer 432

Das GrundstŸck fŠllt vom der Hauptstra§e Richtung dem Fluss Main um ca. ������ m ab.

Das GrundstŸck mit der Flurnummer 1563 ist derzeit noch mit einem bewohnten Haus und

einer Garage und zwei NebengebŠuden bebaut, wobei die Garage mit der Umsetzung des

Vorhabens teilweise rŸckgebaut bzw. �Pit eingebunden wird.

Das GrundstŸck befindet sich mit dem šstlichen Teil im †berschwemmungsgebiet des

Maines. Die †berschwemmungsgebietsplŠne liegen bei der VGem Marktheidenfeld und

dem Landratsamt Main-Spessart, Karlstadt (Untere Wasserbehšrde), wŠhrend der

a l l geme inen D iens ts tunden zu r E ins i ch tnahme aus .���1�H�E�H�Q���G�H�U���D�N�W�X�H�O�O

�J�•�O�W�L�J�H�Q�� �+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U�J�U�H�Q�]�H�� �Y�R�Q�� ���������� �Z�X�U�G�H�� �D�X�F�K�� �G�L�H�� �]�X�N�•�Q�I�W�L�J�H�� �+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U�J�U�H�Q�]�H�� �Y�R�Q��

���������� �P�L�W�� �D�X�I�J�H�Q�R�P�P�H�Q�� D ie Grenze de �U †berschwemmungsgebiete �� �Y�R�Q�� ����������

�X�Q�G�� �������� wurde�Q im zeichnerischen Teil des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes mit aufgenommen. Der Hšhenbereich des GrundstŸckes betrŠgt 

zwischen 146,56m Ÿ.NN und 14��������m Ÿ.NN�����2�.���)�)�%���(�*���O�L�H�J�W���E�H�L���������������P���•���1�1�����2�.���)�)�%��

�.�*���O�L�H�J�W���E�H�L���������������P���•���1�1��  �'�D�V���*�H�O�l�Q�G�H���Z�L�U�G���L�P���=�X�J�H���G�H�U���%�D�X�P�D�‰�Q�D�K�P�H���D�E�J�H�I�O�D�F�K�W���X�Q�G��

�P�L�W���H�L�Q�H�P���0�L�Q�G�H�V�W�J�H�I�l�O�O�H���D�Q�J�H�S�D�‰�W���V�R���G�D�‰���G�D�V���+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U���P�H�K�U���)�O�l�F�K�H���H�U�K�l�O�W��

Ausschnitt aus dem zeichnerischen Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
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3. †bergeordnete Planungen und sonstige Vorgaben

3.1.�� Regionalplan WŸrzburg (2)

Der Regionalplan Region WŸrzburg (2) Text (Stand 17.10.2017), Plan (Stand 1.03.2018)

weist die plangegenstŠndliche FlŠche als allgemeines lŠndlichen Raum.

Damit ist die Planung mit den Erfordernissen des Regionalplans vereinbar.

 Die Regierung von Unterfranken als hšhere Landesplanungsbehšrde hat in der 

Stellungnahme vom 20.07.2020 keine EinwŠnde aus landesplanerischer Sicht  zu dem 

hier geplanten Vorhaben, siehe Anlage 6.  

3.2.�� FlŠchennutzungsplan des Marktes Triefenstein

GemŠ§ ¤13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird der FlŠchennutzungsplan nach Rechtskraft 

des Bebauungsplans der Innenentwicklung im Wege der Berichtigung angepasst werden. 

3.3.�� StŠdtebau / Bauleitplanung des Landratsamtes Main Spessart 

Das Landratsamt Main Spessart hat in der Stellungnahme vom 26.06.2020 keine 

EinwŠnde aus landesplanerischer Sicht zu dem hier geplanten Vorhaben, s��Anlage 10. 

3.4.�� …ffentlich-rechtliche Bindungen 

3.4.1.��Wasserwirtschaftliche Belange 

3.4.1.1.Altlasten und Bodenschutz 

Mit der vorliegenden Planung besteht seitens des Wasserwirtschaftsamt 

Aschaffenburg grundsŠtzlich EinverstŠndnis, siehe Anlage 9 vom 30.07.2020.  

 Aus den Daten der Bayerischen Vermessungsverwaltung geht hervor, dass am 

FlurstŸck Nr. 1563 ein wertvoller Boden mit einer Bodenzahl von 68 vorliegt, was auf 

eine hohe natŸrliche ErtragsfŠhigkeit schlie§en lŠ§t, deshalb sollte bereits bei der 

Planung fŸr einen mšglichst geringen Bodeneingriff gesorgt werden um gemŠ§ 

der abfallrechtlichen Zielhierarchie (¤6 KrWG) Bodenaushub zunŠchst zu vermeiden 

bzw. Wiederzuverwerten. FŸr ŸberschŸssiges Aushubmaterial und den 

jeweiligen Verwertungs- bzw. Entsorgungsweg sind die rechtlichen und 

technischen Anforderungen (¤12 BBodSchV, Leitfaden zu VerfŸllung von Gruben und 

BrŸchen sowie Tagebauen, LAGA M 20 Stand 1997 sowie DepV) ma§geblich und 

die Annahmekriterien eines Abnehmers zu berŸcksichtigen. Hier empfiehlt sich eine 

frŸhzeitige Einbeziehung in die Planung und entsprechende 

Vorerkundungsma§nahmen. Beim Erdaushub ist der wertvolle Mutterboden seitlich 

zu lagern und abschlie§end wieder als oberste Schicht einzubauen bzw. einer 

geeigneten Verwendung zuzufŸhren.  

 Die Firma isu Umweltinstitut GmbH ansŠssig in der Sanderstrasse 23-25  97070 

WŸrzburg wurde mit der Erstellung des Bodengutachtens fŸr das zu bebauende 

GrundstŸck beauftragt. Das Bodengutachten ist in Anlage 14 beigefŸgt. 
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3.4.1.2.Wasserversorgung, Grundwasserschutz

StellplŠtze, Zufahrten und Wege sind entweder versickerungsfŠhig auszubauen oder so 

zu befestigen, dass eine seitliche Versickerung Ÿber die belebte Bodenzone gewŠhrleistet 

ist. Im Zuge von Bauma§nahmen an bestehenden StellplŠtzen, Zufahrten oder Wegen 

sind diese zu entsiegeln.  

Verschmutzungen des Grundwassers aufgrund der Bauarbeiten sind durch 

entsprechende Schutzma§nahmen zu verhindern. Bei den geplanten Vorhaben sind die 

Vorgaben des Allgemeinen Grundwasserschutzes (Anforderungen nach 

Wasserhaushaltsgesetz und Bayerischem Wassergesetz) zu beachten.  

3.4.1.3.OberflŠchengewŠsser / †berschwemmungsgebiete

 Der šstliche Teil des beplanten Gebiets befindet sich im amtlich festgesetzten 

†berschwemmungsgebiet des Mains, einem GewŠsser I. Ordnung. Siehe hierzu 

Verordnung vom 08.03.1998 mit deren Verboten. Des Weiteren wird auf die sonstigen 

Schutzvorschriften fŸr festgesetzte †berschwŠmmungsgeb iete gemŠ§ ¤78a 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) hingewiesen. Demnach ist die Errichtung von Mauern, 

WŠllen oder Šhnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss behindern kšnnen, untersagt.  

Der westliche Teil des beplanten FlurstŸckes befindet sich im Risikogebiet gemŠ§ 

¤78b WHG. Demnach ist die Errichtung von Heizšlverbraucheranlagen (¤78c WHG)

untersagt.  Aufgrund der unmittelbaren NŠhe zum †berschwemmungsgebiet, kann eine 

Bebauung erst unter BerŸcksichtigung eines Sicherheitszuschlages von 25cm ab einer 

Hšhe von 14��,26m Ÿ.NN als hochwasserangepa§t betrachtet werden.  

Im Jahr 2020 wurde das †berschwemmungsgebiet neu berechnet�����V���$�Q�O�D�J�H�� ������, was 

gegenŸber der Version aus 1998 einen grš§eren Umgriff zur Folge hatte���� �'�L�H�V�H�� �Z�X�U�G�H��

�E�H�U�H�L�W�V���L�Q���G�H�Q���]�H�L�F�K�Q�H�U�L�V�F�K�H�Q���7�H�L�O���P�L�W���D�X�I�J�H�Q�R�P�P�H�Q����Die Grenzen des ermittelten und des 

festgesetzten †berschwemmungsgebietes wurden mit Hilfe von BayernAtlas in die 

Planung mit aufgenommen. Das Wasserwirtschaftsamt empfiehlt in der Anlage 9 den bei 

einem hundertjŠhrlichen Hochwasser gefŠhrdeten Bereich der Fl. Nr. 1563 (Anlage 13), 

GmKg. Trennfeld aus der Satzung herauszunehmen. 

3.4.1.4.Klimawandel 

Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg empfiehlt in der Stellungnahme vom 

30.07.2020 (siehe Anlage 9), dass vor Inkrafttreten des Bebauungsplans nachgewiesen 

wird, dass der Untergrund fŸr eine Versickerung geeignet ist. Es ist unter anderem sicher 

zu stellen, dass der zu durchsickernde Boden frei von Belastungen (Z0) ist.  

Anfallendes Niederschlagswasser ist grundsŠtzlich getrennt von hŠuslichem Abwasser 

zu beseitigen. Dabei ist eine Versickerung Ÿber den bewachsenen Oberboden in 

das Grundwasser einer Einleitung in ein OberflŠchengewŠsser vorzuziehen. Bei 
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�H�L�Q�H�U��Versickerung sin�G die Vorgaben des DWA-Merkblattes M153 ãHandlungs��

empfehlungen zum Umgang mit RegenwasserÒ, der Niederschlags��

wasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) sowie der Technischen Regeln zum 

schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser 

(TRENGW) zu beachten. Bei einer Einleitung des Niederschlagswassers in ein 

OberflŠchengewŠsser sind die technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von 

gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische GewŠsser (TRENOG) zu 

berŸcksichtigen. Sollte die NWFreiV bzw. die TRENOG nicht greifen, wŠre eine 

wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Main-Spessart zu beantragen.  Generell 

wird auch seitens des Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg empfohlen GrŸndŠcher 

vorzuziehen, speziell bei Nebenanlagen wie Garagen um sich an den Klimawandel 

anzupassen. Die VorzŸge von GrŸndŠchern sind hierbei in der Anlage 9 ausfŸhrlich 

geschildert.  

3.4.2.��Bergbau 
Das Vorhabengebiet liegt in keinem Einwirkungsbereiches des Bergbaus. 

3.4.3.��BodendenkmŠler 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind derzeit keine Baudenkmale vorhanden und keine 

Bodendenkmale bekannt. 

Sollten bei Erdarbeiten Funde oder Befunde (z.B. Steinsetzungen, VerfŠrbungen, 

Scherben, Knochen, MetallgegenstŠnde o.Š.) entdeckt werden, sind diese unverzŸglich 

der Unteren Denkmalschutzbehšrde des Landkreises Main-Spessart anzuzeigen (Art. 8 

Abs.1-2 BayDSchG). Siehe hierzu besonders auch die Anlage 8 Stellungnahme vom 

23.06.2020 des Herr Dr. Jochen Haberstroh, Referatsleiter des Bayerischen Landesamt 

fŸr Denkmalpflege bzgl. Angaben und Hinweise bei Funden oder Befunden.  

3.4.4.��†bergeordneter Verkehr 

Das inneršrtliche Plangebiet weist sehr gute Verbindungsmšglichkeiten zur Autobahn A3 

in Richtung WŸrzburg und Frankfurt am Main und ist damit in das 

Ÿbergeordnete Verkehrssystem integriert. 

3.4.5.��Versorgungsleitungen 

Die komplette Erschlie§ung mit Strom, Gas, Wasser und Abwasser, Telekom 

und MŸllentsorgung fŸr das bestehende Wohnhaus besteht seit 35 Jahren. FŸr den 

geplanten Um- und Anbau sind weitgehend an diese vorhandenen Leitungen 

anzuschlie§en. Sollten diese nicht ausreichend dimensioniert sein, so mŸssen die 

Leitungen fŸr den geplanten Um- und Anbau an die Hauptleitungen welche auf 

der Bahnhofstra§e liegen, 
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angeschlossen werden. FŸr Abwasserleitungen siehe Anlage 11 Kanalplan Bahnhofstra§e 

im Ma§stab 1:500. 

3.4.6. Brandschutz 

Die Stellungnahmen sowohl des Brandamtsrates Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Florian  

Pernpeintner vom Bauamt Triefenstein vom 29.06.2020 (Anlage 4) und des 

Kreisbrandrates Herr Peter Schmidt von der Kreisbrandinspektion des Landkreises Main-

Spessart vom 01.07.2020 (Anlage 5) sind bei der Planung des Brandschutzes zu 

beachten. 

3.4.7. Wasserstra§en- und Schifffahrt 

Die Stellungnahme des Wasserstra§en- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg vom 

24.06.2020 bzgl. der Auswirkungen am GrundstŸck verlaufenden Main Flusses sind zu 

beachten, siehe Anlage 7.  

4. Wesentliche Auswirkungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

4.1. Aufstellungsverfahren  

Der Bebauungsplan dient den Zielen des ¤ 13 a Abs. 1 Satz 1 BauGB. 

Als formale Voraussetzung fŸr die Anwendung der Vorschrift bestimmt der Gesetzgeber 

dem Grunde nach lediglich, 

- dass nach den Festsetzungen des Bebauungsplans eine GrundflŠche von weniger

als 20.000 qm bebaut werden darf und

- dass durch den Plan keine Vorhaben begrŸndet werden dŸrfen, die der Pflicht zur

DurchfŸhrung einer UmweltvertrŠglichkeitsprŸfung unterliegen.

Der vorliegende Bebauungsplan dient Ma§nahmen der Innenentwicklung durch 

Nachverdichtung in Form der kŸnftigen Nutzung als Mehrfamilienhaus und kann nach 

¤13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren

aufgestellt werden. 

Das beschleunigte Verfahren wird ohne DurchfŸhrung einer UmweltprŸfung nach ¤ 2 Abs. 

4 BauGB durchgefŸhrt. 
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Der Bebauungsplan erfŸllt die nach ¤ 13a Abs. 1 BauGB erforderlichen Kriterien fŸr  die 

DurchfŸhrung des beschleunigten Verfahrens: 

X = Kriterium erfŸllt 

Im beschleunigten Verfahren 

¥ gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach ¤ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1

BauGB entsprechend;

¥ kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des FlŠchennutzungsplans abweicht,

auch aufgestellt werden, bevor der FlŠchennutzungsplan geŠndert oder ergŠnzt ist; die

geordnete stŠdtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets darf nicht beeintrŠchtigt

werden; der FlŠchennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen;

¥ soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von

ArbeitsplŠtzen, zur Versorgung der Bevšlkerung mit Wohnraum oder zur Verwirklichung

von Infrastrukturvorhaben in der AbwŠgung in angemessener Weise Rechnung getragen

werden;

¥ gelten in den FŠllen des¤ 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung

des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des¤ la Abs. 3 Satz 6 BauGB vor

der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulŠssig. Ausgleichsma§nahmen sind somit

nicht erforderlich

Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist der in den Bebauungsplan 

integrierte Vorhaben- und Erschlie§ungsplan. 

1. Es ist eine zulŠssige GrundflŠche i.S. ¤ 19 Abs. 2 BauNVO festgesetzt oder X

2. eine Grš§e der GrundflŠche ist festgesetzt von insgesamt weniger als 
20.000m!.

X

3.
Die zulŠssige GrundflŠche befindet sich im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans oder mehrerer, in engem sachlichen, rŠumlichen und 
zeitlichen Zusammenhang stehenden BebauungsplŠnen.

X

4.
Es werden keine Vorhaben vorbereitet, die einer Pflicht zur DurchfŸhrung einer 
UmweltvertrŠglichkeitsprŸfung nach UVPG oder nach Landesrecht unterliegen. X

5.
Es bestehen keine Anhaltspunkte fŸr die BeeintrŠchtigung der in ¤ 1 Abs. 
6 Nr. 7b BauGB genannten SchutzgŸter. X
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5. Art der baulichen Nutzung

5.1. Baugebiet  

Der gesamte rŠumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird 

als Reines Wohngebiet gemŠ§ ¤ 3 der BauNVO festgesetzt. 

5.2. Art der baulichen Nutzung 

Zur Festsetzung gelangt ein reines Wohngebiet (WR) nach ¤3 BauNVO. 

Allgemein zulŠssig sind 

- WohngebŠude

6. Ma§ der baulichen Nutzung

6.1. Allgemeines 

Das Ma§ der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung der 

GrundflŠchenzahl auf max GRZ=0,20, der Zahl der Vollgeschosse auf III und der 

maximalen Attikahšhen der GebŠude mit 6,55m Ÿber OK FFB EG mit 0,00m=147,82m 

Ÿ.NN wie es auch im Plan ãAnsichten, Schnitt, PerspektiveÒ vom 24.09.2019 des 

ArchitekturbŸros Architektur! festgelegt worden ist.  

6.2. ZulŠssiges  Ma§ der  baulichen  Nutzung 

6.2.1. Die Festsetzung der GrundßŠchenzahl, und der Zahl der Vollgeschosse erfolgt durch 

Planeintrag im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes.

6.2.2. Die Zahl der Vollgeschosse wird mit III als Hšchstgrenze festgesetzt.

6.2.3. Die maximal zulŠssigen GebŠudehšhen (Attikahšhen) nach¤ 18 BauNVO sind in 

Meter angegeben und im zeichnerischen Teil festgesetzt. Die Attikahšhe (AH) ist 

das Ma§ zwischen der maximalen Erdgeschossfu§bodenhšhe 0,00m=147,82m 

Ÿ.NN und dem Schnittpunkt zwischen Au§enwand der Dachhaut und dem oberen 

A b s c h l u s s d e r A u § e n w a n d . D i e B e z u g s h š h e i s t d i e m a x i m a l e 

Erdgeschossfu§bodenhšhe. Die Erdgeschossfu§bodenhšhe darf hšchstens 1,30m 

Ÿber der Stra§enoberkante der jeweils nŠchstliegenden šffentlichen 

Erschlie§ungsstra§e, in diesem Fall die Bahnhofstra§e l ie gen. Als 

Hšhenbezugspunkt gilt die Mitte der Bahnhofstra§e auf  mittiger Hšhe des des 

bestehendes Wohnhauses, welches 146,52m Ÿ.NN betrŠgt.  Aus dem 

Vermessungsplan (siehe Anlage 12) ergibt sich daraus eine maximale Hšhe fŸr den 

Erdgeschossfu§boden von 146,52m Ÿ.NN + 1,30m=147,82m Ÿ.NN.
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7. Bauweise und Ÿberbaubare  GrundstŸcksflŠchen, AbstandsflŠchen

7.1. Bauweise 

FŸr das gesamte Baugebiet wird eine offene Bauweise nach ¤ 22 Abs. 2 BauNVO 

festgesetzt.

7.2. AbstandsflŠchen 

Die im zeichnerischen Teil eingezeichnete Baugrenze ersetzt nach Art.6 Abs. 5 

Satz3 BayBO die AbstandsßŠchenberechnung.  

7.3. †berbaubare  GrundstŸcksflŠchen 

Die Ÿberbaubare GrundstŸcksßŠche ist durch Eintrag der Baugrenzen festgelegt. Je 

nach GebŠudehšhe gelten unverŠndert die Hšchstwerte der BayBO fŸr Grenz- und 

GebŠudeabstŠnde.

8. Ma§nahmen zur BegrŸnung

Anpflanzen von BŠumen, StrŠuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. ¤9 Abs. 1 Nr.

25a BauGB

8.1. Innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind 

sŠmtliche nicht fŸr den Fahrverkehr benštigten FreiflŠchen als geordnete GrŸnflŠchen 

anzulegen, einzusŠen, zu bepflanzen und dauernd zu pflegen und zu erhalten. Rechtliche 

Grundlage bildet die DIN 18920. 

8.2. SŠmtliche im Nachbarrecht geforderten MindestabstŠnde der Bepflanzungen zu privaten 

Angrenzern sind einzuhalten 

8.3. Siehe auch Anlage 3 auf S. 21 ãBegrŸndung zur GrŸnordnungÒ des Landschafts-

architekten Leimeister vom 09.06.2020 

8.4. Die in den Planunterlagen genannten Ma§nahmen zur EingrŸnung mŸssen unverzŸglich 

nach Bezugsfertigkeit des Wohnhauses Umgesetz werden. 

8.5. Artensschutzrecht (saP) - Ein Versto§ gegen die Zugriffsverbote gemŠ§ ¤44 Abs. 1 

Bundesnaturschutzgesetze lŠsst sich ausschlie§en, wenn die in den Planunterlagen 

genannten Ma§nahmen zur Vermeidung und Minimierung nachteiliger Auswirkungen 

beachtet bzw. umgesetzt werden. 
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9. Erschlie§ung

9.1. OberflŠchenwasser ¤ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB 

Garagenzufahrten, StellflŠchen, VorplŠtze und Terrassen sind wasserdurchlŠssig 

anzulegen. 

9.2. Verkehrserschlie§ung 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes grenzt im Westen an die 

bestehende VerkehrsflŠche der Bahnhofstrasse und im Norden an die šffentliche 

Seitenstrasse mit der Flurnummer 549. Die innere Erschlie§ung des Plangebiets erfolgt 

an den bereits bestehenden ZugŠngen, im Norden Ÿber die Seitenstrasse Flurnummer 

549. Zufahrt zu den bestehenden Garagen und zu den neu zu errichteten Garagen im

nšrdlichen Anbau.  

Die SŸdliche Zufahrt zu den Garagen und BesucherstellplŠtzen erfolgt Ÿber die 

Bahnhofstrasse und FlurstŸcksnummer 432, da bereits eine Zufahrt fŸr die Scheune 

existiert. Die Verbleibenden FreiflŠchen auf dem Plangebiet wird durch den 

VorhabentrŠger als GrŸnflŠche angelegt. 

Die FlŠchen fŸr den ruhenden Verkehr sind als Garagen im Untergeschoss des geplanten 

Mehrfamilienhauses geplant, weiterhin wird die bestehende Garage an die 

Umbauma§nahmen angepa§t und weiterhin verwendet. Es besteht au§erdem die 

Mšglichkeit, vor den Garage noch ein weiteres Fahrzeug abzustellen. 

Gemeinde: Trennfeld : Vorhabenbezogener Bebauungsplan ãBahnhofstr. 2Ò, Gemeindeteil Trennfeld  Seite 17



Vorhabenbezogener Bebauungsplan
 ãBahnhofstr. 2Ò
im Gemeindeteil Trennfeld 

C. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Gestaltung des Anbaues

Allgemeines

Die Angaben aus dem beigefŸgtem Vorhaben- und Erschlie§ungsplan vom 24.09.2019��

sind einzuhalten.

Dach

Der 3-seitige Anbau um das bestehende Einfamilienhaus wird mit einem Flachdach und��

einer GefŠlledŠmmung von 2¡bis 5¡ ausgefŸhrt.

Immisionschutz

�,�P�� �I�H�V�W�J�H�V�H�W�]�W�H�Q�� �:�R�K�Q�J�H�E�L�H�W�� �V�R�O�O�� �G�D�V�� �:�R�K�Q�K�D�X�V�� �L�Q�� �H�L�Q�� �0�H�K�U�I�D�P�L�O�L�H�Q�K�D�X�V�� �H�U�Z�H�L�W�H�U�W�� �Z�H�U��

�G�H�Q���� �'�H�U�� �3�O�D�Q�E�H�U�H�L�F�K�� �O�L�H�J�W�� �D�Q�� �G�H�U�� �.�U�H�L�V�V�W�U�D�V�V�H�� �0�6�3�� ������ �X�Q�G�� �L�V�W�� �9�H�U�N�H�K�U�V�O�l�U�P�� �E�H�O�D�V�W�H�W����

�$�X�I�J�U�X�Q�G�� �G�H�U�� �h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J�� �G�H�U�� �*�U�H�Q�]�Z�H�U�W�H�� �G�H�U�� �'�,�1�� ������������ �6�F�K�D�O�O�V�F�K�X�W�]�� �L�P�� �6�W�l�G�W�H�E�D�X��

�P�L�W�������G�%���$�����W�D�J�V���X�Q�G�������G�%���$�����Q�D�F�K�W�V�����V�L�Q�G���D�Q���G�H�U���D�P���V�W�l�U�N�V�W�H�Q���E�H�W�U�R�I�I�H�Q�H�Q���*�H�E�l�X�G�H�V�H�L�W�H��

���:�H�V�W�V�H�L�W�H�����N�H�L�Q�H���5�X�K�H�U�l�X�P�H�����6�F�K�O�D�I�����X�Q�G���.�L�Q�G�H�U�]�L�P�P�H�U�����]�X�J�H�O�D�V�V�H�Q�����:�H�Q�Q���H�L�Q�H���V�R�O�F�K�H��

�5�D�X�P�R�U�L�H�Q�W�L�H�U�X�Q�J�� �Q�L�F�K�W�� �P�|�J�O�L�F�K�� �L�V�W���� �V�L�Q�G�� �6�F�K�O�D�I���� �X�Q�G�� �.�L�Q�G�H�U�]�L�P�P�H�U�� �D�X�V�Q�D�K�P�V�Z�H�L�V�H��

�]�X�O�l�V�V�L�J���� �Z�H�Q�Q�� �L�Q�� �G�H�Q�� �5�l�X�P�H�Q�� �H�L�Q�H�� �I�H�Q�V�W�H�U�X�Q�D�E�K�l�Q�J�L�J�H�� �%�H���� �X�Q�G�� �(�Q�W�O�•�I�W�X�Q�J�� �X�Q�W�H�U��

�%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J�� �G�H�U�� �Q�H�X�H�V�W�H�Q�� �(�Q�(�9�� �Y�H�U�E�D�X�W���Z�L�U�G���� �,�Q�� �9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J�� �P�L�W���Q�L�F�K�W���]�X�� �|�I�I�Q�H�Q�G�H�Q��

�6�F�K�D�O�O�V�F�K�X�W�]�I�H�Q�V�W�H�U�� �L�V�W�� �H�L�Q�H�� �D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�H�� �%�H�O�•�I�W�X�Q�J�� �J�H�Z�l�K�U�O�H�L�V�W�H�W���� �'�H�U�� �G�D�U�D�X�V��

�U�H�V�X�O�W�L�H�U�H�Q�G�H�P���6�F�K�D�O�O�V�F�K�X�W�]���Z�H�U�G�H�Q���J�X�W�H���E�D�X�O�L�F�K�H���,�P�P�L�V�L�R�Q�V�Y�H�U�K�l�O�W�Q�L�V�V�H���H�U�U�H�L�F�K�W����

2.

2.1.

Garagen und StellplŠtze

Jeder Wohneinheit im Plangebiet wird eine Garage bzw. Stellplatz zugeordnet. Den��

geplanten 7 Wohnungen werden 6 Garagen mit vorgelagertem Stellplatz im��

Kellergeschoss des Neubaus errichtet sowie die bestehende Garage auf dem Garage��

nach geeigneten Umbauma§nahmen weiterhin verwendet. Bei den vorgelagerten��

StellplŠtzen handelt es sich jedoch nicht um einen notwendigen Stellplatz im Sinne des ¤��

20 GaStellV. Die vorgelagerten StellplŠtze tragen lediglich der Tatsache Rechnung, dass��

in zahlreichen Einfamilienhaushalten Bedarf fŸr das Abstellen eines zweiten Fahrzeuges��

vorhanden ist. Hierbei wird der private Zufahrtsbereich genutzt und der Verkehrsraum��

gleicherma§en entlastet. FŸr die Besucher werden 2 BesucherstellplŠtze m im Plangebiet��

erstellt, im zeichnerischen Teil mit P1 und P2 bezeichnet. Der StellplatzschlŸssel fŸr die��

BesucherstellplŠtze ist 1 Stellplatz pro 4 Wohneinheiten. Zudem ist eine gute��

Benutzbarkeit der šffentlichen Verkehrsmittel fŸr die zukŸnftige Bevšlkerung der��

Wohngebiete gegeben. So ergibt sich bei insgesamt 7 Wohneinheiten ein Bedarf von 2��

StellplŠtzen fŸr Besucher. Diese StellplŠtze sind dauerhaft als ParkplŠtze fŸr die��

Allgemeinheit zu kennzeichnen. Die zukŸnftige Pflege und Verkehrssicherungspflicht��

obliegt der VorhabentrŠgerin. Entsprechende Regelungen werden im DurchfŸh- 

rungsvertrag getroffen.
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2.2. StellplŠtze und Fahrgassen mŸssen den Richtlinien fŸr die Anlage des ruhenden Verkehrs 

und der Garagenverordnung entsprechen. Das hei§t sie mŸssen mindestens 5.00 m, 

bzw. bei Anordnung parallel zur Fahrgasse 6,00 m lang und 2.30 m breit sein und dŸrfen 

nicht eingeengt werden. 

3. Einfriedungen

3.1. Bestand 

Die GrundstŸcksgrenze war beim Erwerb des Objekts 1989 bereits komplett eingefriedet. 

SŸd-, Ost- und Nordseite sind mit Maschendrahtzaun mit einer hšhe von ca. 160-180 cm 

versehen. Die Westseite zur Stra§e ist mit einer Gartenmauer und einem geschwei§t- und 

verzinktem Eisenzaun mit einer Hšhe von ca. 160cm versehen.  

3.2. Umbau 

Die Einfriedung zur Stra§enseite wird im Zuge des Umbaus teilweise entfernt, bis zum 

Anschluss des Neubaus. Die Einfriedung Ecke Nord/West bleibt zunŠchst bestehen. 

Ebenso sollen die bestehenden Einfriedungen SŸd-, Ost- und Nordseite zunŠchst erhalten 

bleiben. 

D. Massnahmen zur alsbaldigen Verwirklichung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

1. DurchfŸhrungsvertrag

Der VorhabentrŠger verpßichtet sich im DurchfŸhrungsvertrag zur Verwirklichung 

des Vorhabens.
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E. Hinweise zum Verfahren

Grundlage des Verfahrens ist das Baugesetzbuch (BauGB), die Baunutzungsverordnung 

(BauNVO), die Bayer. Bauordnung (BayBO) und die Planzeichenverordnung (PlanzV), 

jeweils in der neuesten Fassung. 

Der Stadtrat beschlie§t in seiner Sitzung vom 11.Februar .2020 die Neuaufstellung eines 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplans ãBahnhofstr.2Ò mit gleichzeitiger Berichtigung des 

FlŠchennutzungsplans. 

Die €nderung wird im beschleunigten Verfahren nach ¤ 13 a BauGB durchgefŸhrt. Die 

Bauleitplanung dient der Nachverdichtung. Die €nderung fŠllt unter ¤ 13 a Abs. 1 Nr. 1 

BauGB, da die zulŠssige GrundflŠche im €nderungsbereich mit ca. 4.200 m! weniger als 

20.000 m! betrŠgt. 

Durch die Planung wird keine ZulŠssigkeit von Vorhaben begrŸndet, die einer Pflicht zur 

DurchfŸhrung einer UmweltvertrŠglichkeitsprŸfung unterliegt (¤ 13 a Abs. 1 Satz 4 

BauGB). Auch bestehen keine Anhaltspunkte fŸr eine BeeintrŠchtigung der in ¤ 1 Abs. 6 

Nr. 7b BauGB genannten SchutzgŸter, nŠmlich den Erhaltungszielen und des 

Schutzzwecks der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europŠischen 

Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes ÐFFH/SPA-FlŠchen- (¤ 13a 

Abs. 1 Satz 5 BauGB). Es bestehen au§erdem keine Anhaltspunkte dafŸr, dass bei der 

Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 

UnfŠllen nach ¤ 50 Satz 1 des Bundes- Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

GemŠ§ ¤ 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB werden die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 

nach ¤ 13 Abs 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend angewendet. Damit sind insbesondere 

eine UmweltprŸfung nach ¤ 2 Abs. 4 BauGB, ein Umweltbericht nach ¤ 2a BauGB, die 

Angaben nach ¤ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfŸgbar sind, sowie die zusammenfassende ErklŠrung nach ¤ 10a Abs. 1 BauGB, nicht 

erforderlich. Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsregelung entfŠllt gem. ¤ 

13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB. 
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Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt nach ¤ 10 Absatz 3 BauGB mit ihrer ortsŸblichen Bekanntmachung 

der Genehmigung in Kraft. 

Der Bebauungsplan ist damit am ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ in Kraft getreten. 

Triefenstein, den ÉÉÉÉÉÉÉÉ 

FŸr die Gemeinde 

_____________________________ 

Deckenbrock, Erste BŸrgermeisterin 

BIMing3D - IngenieurbŸro fŸr das Bauwesen 
Hainleite 46, 97346 Iphofen 
Tel.: 09323 / 877 3152, Fax: 09323 / 877 3153, info@ biming3d.de 
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F. Anlagen

1. Anlage 1 ãBauplanÒ von 1916 - 1921
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2. Anlage 2 ã Ablehnung BauantragÒ
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3. Anlage 3 ã BegrŸndung zur GrŸnordnungÒ, Landschaftsarchitekt Leimeister
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4. Anlage 4 Stellungnahme Bauamt Triefenstein, Brandamtsrat Pernpeintner
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5. Anlage 5 Stellungnahme Landkreis Main-Spessart Kreisbrandinspektion,

Kreisbrandrat Schmidt
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6. Anlage 6 Stellungnahme Regierung von Unterfranken, Vierheilig
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7. Anlage 7 Stellungnahme WSV, Droste
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8. Anlage 8 Stellungnahme Bayerisches Landesamt fŸr Denkmalpflege, Dr.

Haberstroh
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9. Anlage 9 Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg, Bauer
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14. Anlage 14 Bodengutachten Firma ist Umweltinstitut GmbH
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I. RECHTSGRUNDLAGE
Der Bebauungsplan muss die Ziele und GrundsŠtze von Naturschutz und Land-
schaftspflege beachten.
Die GrŸnordnung ist die fachbezogene Planungsdisziplin des Natur- und Land-
schaftsschutzes, wonach der vorhandene Zustand von Natur und Landschaft darge-
legt und bewertet wird sowie die Ma§nahmen festgelegt werden, die die Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege verwirklichen.
Rechtsgrundlage der GrŸnordnung bilden das Baugesetzbuch und das Bayerische
Naturschutzgesetz. Hiernach sind die Ma§nahmen zur Erhaltung, Gestaltung und
Pflege der Landschaft innerhalb der Bauleitplanung vorzusehen.

II. NAT†RLICHE GRUNDLAGEN

1. Lage
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Trennfeld šstlich der Bahnhofstra§e und erstreckt sich
von dort Richtung Main.
Es grenzt im Norden Wohnbebauung, im Nordosten an landwirtschaftliche NutzflŠ-
chen, im Osten an das Mainvorland, im SŸden an ObstgrundstŸcke, im SŸdwesten an
Wohnbebauung und im Westen an die Bahnhofstra§e an.
Der šstliche Teil des GrundstŸcks liegt im †berschwemmungsgebiet des Maines.
Die FlŠche ist leicht nach Osten Richtung Main hingeneigt.
Der Geltungsbereich umfasst eine FlŠche von 4200 m!.

2. Nutzung und Vegetation
Auf dem GrundstŸck befindet sich ein Šlteres Einfamilienhaus mit anschlie§enden
Garagen und versiegelten ZufahrtsflŠchen. An das GebŠude schlie§en sich Restbe-
stŠnde von gŠrtnerisch gestalteten FreiflŠchen an. Dieser Bereich des Gesamtgrund-
stŸck ist von der Baugrenze umgrenzt. An diese FreiflŠchen grenzt nach Osten, d.h.
Richtung Main, eine gro§e FlŠche, auf der in den letzten Jahren ObstbŠume und
BeerenstrŠucher gepflanzt wurden, an. Der Standraum wird als WiesenflŠche, die
mehrmals im Jahr gemŠht wird, unterhalten. Au§erhalb des Geltungsbereichs gren-
zen hier weitere BestŠnde von Obstgehšlzen an. Ganz im Osten ragt ein kleiner Teil-
bereich mit ca. 250 m! eines zusammenhŠngenden Waldbestandes in den Geltungs-
bereich. Der Bestand dort umfasst Robinien, Buchen, Eichen, Kastanie, Eberesche,
Fichte und LŠrche. Entlang der nordšstlichen Au§engrenze wŠchst eine schmale He-
cke.
Im sŸdlichen Teil des Geltungsbereiches steht eine alte Scheune mit angebauten
Schuppen; der Umgriff ist versiegelt.
Offene GewŠsser od. wechselfeuchte Bereiche sind im Geltungsbereich nicht vor-
handen.
Das GrundstŸck ist nicht Teil eines kartierten Biotops oder einer FlŠche, die nach dem
Bay. Naturschutzgesetz geschŸtzt ist.

2.3. Auswirkungen auf die SchutzgŸter 
Klima und Lufthygiene 
Die Auswirkungen der gepl. Bebauung auf die kleinklimatischen VerhŠltnisse (Kalt-
luftabfluss, Verdunstung, Staubbindung o.Š.) durch die gepl. Bebauung sind Šu§erst 
gering.  

LŠrm und Licht 
Durch die geplante Bebauung ist keine nennenswerte BeeintrŠchtigung durch LŠrm- 
und Lichtemissionen zu erwarten sind. 
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Boden und Geomorphologie 
Durch die †berbauung kommt es zu einer dauerhaften Verringerung des belebten 
Oberbodens in sehr geringem Umfang. Die Gefahr von Erosionen auf Grund der Be-
bauung besteht nicht. 

Grundwasser 
Da Grundwasser eines geschlossenen Grundwasserkšrpers erst in grš§eren Tiefen, 
die bautechnisch nicht relevant sind, zu erwarten ist, ist nicht mit einer GefŠhrdung 
des Grundwassers zu rechnen.  

OberflŠchen- und Niederschlagswasser 
Auf Grund der geringen GRZ wird der Eingriff in die AbflussÐSituation nur sehr gering 
sein.  

Flora und Fauna 
Durch die bauliche Nutzung kommt es zu einem sehr geringen Verlust von bisher un-
versiegelten FlŠchen und VegetationsbestŠnden und damit von TeillebensrŠumen fŸr 
verschiedene Tierarten. Der Eingriff wird aber nicht zu nachhaltigen Stšrungen von 
lokalen Populationen fŸhren. 

Landschaftsbild 
Durch den Bau von GebŠuden wird die Bebauung an dieser Stelle verdichtet. Da es 
sich aber dabei um eine bauliche ErgŠnzung in Zusammenhang mit dem Bestands-
gebŠude handelt, werden die Auswirkungen auf das Landschaftsbild všllig unerheb-
lich sein.  

Erholung  
Die Auswirkungen auf die Erholungsnutzung in den angrenzenden Bereichen, z.B. 
wohnortnahe Erholung im Bereich des Mainvorland, sind als sehr gering anzusehen.  

Kultur- und SachgŸter 
Durch die geplante Bebauung gibt es keine Auswirkungen auf denkmalsgeschŸtzte 
Objekte. 

III. PLANUNGSZIEL UND MASSNAHMEN

3.1. Planungsziel 
Ziel des GrŸnordnungsplanes ist es, die Eingriffsauswirkungen im Geltungsbereich 
durch eine entsprechende Planung zu verringern und 
- eine Verringerung der Versiegelungseffekte und Fšrderung von Verdunstung

und Versickerung (Grundwasserneubildung)
- eine Verbesserung der kleinklimatischen VerhŠltnisse durch eine Bepflanzung im

Innenbereich
- einen Schutz der vorhandenen GrŸnstrukturen innerhalb des Plangebietes
zu erreichen.
Zur Verwirklichung dieser Planungsziele sind in der GrŸnordnung die entsprechenden
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen enthalten.

 3.2. Ma§nahmen 
Die ObstbŠume und BeerenstrŠucher sowie der Waldbestand an der šstlichen 
GrundstŸcksgrenze sollen erhalten werden. 
Als natŸrliche Abschirmung zur Bahnhofstra§e und zu  angrenzenden GrundstŸcken 
hin muss innerhalb des Geltungsbereiches ein neues RahmengrŸn angelegt und mit 
BŠumen und StrŠuchern bepflanzt werden, um so eine intensive EingrŸnung des 
neuern GebŠudes mit BŠumen zu erreichen und die Auswirkungen auf das Orts- und 
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Landschaftsbild sowie auf die kleinklimatischen VerhŠltnisse zu minimieren. Die Ar-
tenlisten fŸr das RahmengrŸn und die Baumpflanzungen enthalten sowohl heimische 
Gehšlze als auch nicht heimische, aber standortvertrŠgliche Arten. 
Beim Ausbau der untergeordneten WegeflŠchen (z.B. Terrassen und Fu§wege) mit 
einer Ableitung des OberflŠchenwassers in die belebten Oberbodenschichten der an-
grenzenden VegetationsflŠchen wird der Eingriff in die Grundwasserneubildung redu-
ziert. 

IV. BILANZ
Die GesamtflŠche des Geltungsbereiches betrŠgt ca. 0,42 ha. Der Bebauungsplan
weist ein allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer GRZ von 0,2.
Bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung mit einer FlŠchengrš§e unter 20 000
Quadratmetern erfolgt nach ¤ 13a Abs.2 Nr.4 BauGB keine Eingriffs-/Ausgleichs-er-
mittlung.

V. UMWELTBERICHT
Bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung mit einer FlŠchengrš§e unter 20 000
Quadratmetern muss nach ¤ 13a Abs.3 Nr.1 BauGB keine UmweltprŸfung durchge-
fŸhrt werden.
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I. ANLASS
Es ist geplant, fŸr das GrundstŸck Fl.-Nr. 1568, Gemarkung Trennfeld, einen vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan aufzustellen. Damit soll die planungsrechtliche Voraussetzung fŸr
eine Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus geschaffen werden.

Da durch die Planung eventuell nach nationalem oder europŠischem Recht streng geschŸtz-
te Tier Ð und Pflanzenarten betroffen sein kšnnten, ist eine spezielle artenschutzrechtliche 
PrŸfung fŸr die FlŠche erforderlich. 

In der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen PrŸfung werden 
- die artenschutzrechtlichen VerbotstatbestŠnde nach ¤ 44 Abs.1 i.V.m. Abs.5 BNatSchG

bezŸglich der gemeinschaftsrechtlich geschŸtzten Arten (alle europŠischen Vogelarten,
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfŸllt werden kšnn-
ten, ermittelt und dargestellt

- ggfls. die naturschutzfachlichen Voraussetzungen fŸr die Ausnahme von Verboten gem.
¤ 45 Abs.7 BNatSchG geprŸft.

II. BESTAND
Das GrundstŸck mit dem Geltungsbereich liegt im Ortsteil Trennfeld šstlich der Bahnhofstra-
§e und erstreckt sich von dort Richtung Main.
Auf dem GrundstŸck befindet sich ein Šlteres Einfamilienhaus mit anschlie§enden Garagen
und versiegelten ZufahrtsflŠchen. An das GebŠude schlie§en RestbestŠnde von gŠrtnerisch
gestalteten FreiflŠchen an. Dieser Bereich des GesamtgrundstŸck ist von der Baugrenze
umgrenzt. An diese FreiflŠchen grenzt nach Osten, d.h. Richtung Main, eine gro§e FlŠche,
auf der in den letzten Jahren ObstbŠume und BeerenstrŠucher gepflanzt wurden, an. Der
Standraum wird als WiesenflŠche, die mehrmals im Jahr gemŠht wird, unterhalten. Au§er-
halb des Geltungsbereichs grenzen hier weitere BestŠnde von Obstgehšlzen an. Ganz im
Osten ragt ein kleiner Teilbereich mit ca. 250 m! eines zusammenhŠngenden Waldbestandes
in den Geltungsbereich. Der Bestand dort umfasst Robinien, Buchen, Eichen, Kastanie,
Eberesche, Fichte und LŠrche. Entlang der nordšstlichen Au§engrenze wŠchst eine schmale
Hecke.
Im sŸdlichen Teil des Geltungsbereiches steht eine alte Scheune mit angebauten Schuppen;
der Umgriff ist versiegelt.
Offene GewŠsser od. wechselfeuchte Bereiche sind im Geltungsbereich nicht vorhanden.
Das GrundstŸck ist nicht Teil eines kartierten Biotops oder einer FlŠche, die nach dem Bay.
Naturschutzgesetz geschŸtzt ist.
Der Geltungsbereich umfasst eine FlŠche von 4200 m!.

III. PR†FUNGSMETHODIK
Die vorliegende artenschutzrechtliche PrŸfung orientiert sich in ihrem methodischen Vorge-
hen an den ãHinweisen zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen
artenschutzrechtlichen PrŸfung (saP) Ð Fassung 01/2013Ò der Obersten Baubehšrde im Bay.
Staatsministerium des Innern.
Als Datengrundlage wurden eigene Ergebnisse einer Begehung vom Anfang 2019 herange-
zogen. Der Termin erfolgte am spŠten Vormittag bei sonnigem Wetter. Au§erdem wurden
Beobachtungen des GrundstŸcksbesitzers mit aufgenommen.
Ob eine relevante BeeintrŠchtigung der betreffenden Arten vorliegt, wird nachfolgend geprŸft.
Zuletzt wird geprŸft, ob ggfls. die naturschutzfachlichen Voraussetzungen der Ausnahmere-
gelung erfŸllt sind. FŸr die Arten des Anhangs IV der FFH-RL ist die Erhaltung eines gŸnsti-
gen Erhaltungszustandes der Populationen der Art ein wichtiges PrŸfkriterium.

IV. WIRKFAKTOREN
Im nachfolgenden werden die Wirkfaktoren ermittelt, von denen die fŸr diese Untersuchung
relevanten BeeintrŠchtigungen und Stšrungen ausgehen.

1. Baubedingte Wirkfaktoren
Seite  von  2 10
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Bei der Erschlie§ung des GrundstŸcks sowie der Errichtung des GebŠudes und befestigten 
Au§enbereiche erfolgen Erdarbeiten mit einem weitgehenden Verlust der Vegetationsschicht  
und dem Abtrag der Oberbodenschicht. Dadurch und durch die baubedingte Unruhe wird die 
Lebensraumfunktion der FlŠche stark reduziert.  
Im Zuge der Baufeldvorbereitung muss an der Au§engrenze ein schmaler Streifen aus Zier-
gehšlzen sowie gŠrtnerisch angelegte Bereiche am BestandsgebŠude gerodet werden. 

2. Anlagen Ð und betriebsbedingte Wirkfaktoren
Durch das Vorhaben wird ein Teil des Geltungsbereichs dauerhaft Ÿberbaut. Dadurch geht
die Lebensraumfunktion auf der Ÿberbauten FlŠche verloren; die LebensraumqualitŠt im Be-
reich der angrenzenden FreiflŠchen wird geringfŸgig reduziert.

V. VERMEIDUNGS-UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN
Folgende Ma§nahmen werden durchgefŸhrt, um Eingriffe in die Lebensraumausstattung zu
vermeiden oder zu minimieren:
- Reduzierung der †berbauung und befestigten FlŠchen (Zufahrt, Terrassen etc.) auf das

unbedingt notwendige Umfang (GRZ max. 0,2)
- Erhalt und Pflege der ObstbŠume und des kleinen Waldbestandes am šstlichen Rand

des Geltungsbereiches
- Schaffung von Ausgleichquartieren fŸr Zauneidechsen, VergrŠmung und Verhinderung

der Wiedereinwanderung
- Erhalt der Scheune
- Festlegung des Rodungstermins
Die entsprechenden Ma§nahmen werden festgesetzt.

VI. VORKOMMEN UND BETROFFENHEIT EUROP€ISCHER VOGELARTEN
GEM. DER EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE (Art. 1)

FŸr die Arten des Offenlandes (z.B. Feldlerche, Wiesenschafstelze) ist das Areal auf Grund 
der Grš§e, der Lage im direkten Anschluss an vorhandene Wohnbebauung (Silhouettenwir-
kung) und auf Grund der FlŠchennutzung nicht als Bruthabitat geeignet.  
Mit der Bauma§nahme selbst ist auf Grund des Zustandes innerhalb der Baugrenze auch 
keine potentielle Stšrung bzw. Zerstšrung von Nestern von BodenbrŸtern nicht zu erwarten.  
Auch in den GrŸnlandflŠchen zwischen den ObstbŠumen wurden bei der Begehung keine 
Hinweise auf BodenbrŸter gefunden. 
Das vom Eingriff direkt betroffene Areal bietet HeckenbrŸtern nur in ganz geringem Umfang 
Mšglichkeiten zum Nestbau. Im unmittelbaren und weiteren Umfeld zum Plangebiet befinden 
sich gro§e FreiflŠchen mit gleicher oder sogar hochwertigerer Ausstattung, die ein Auswei-
chen dieser Arten ermšglichen.  
Deshalb ist fŸr keine dieser Arten, weder fŸr die hŠufigen ubiquitŠren Arten noch fŸr die Vo-
gelarten der Streuobstwiese oder die Hecken- und GebŸschbewohner, zu befŸrchten, dass 
eine mšgliche Stšrung einzelner Individuen zu einer GefŠhrdung der lokalen Population 
fŸhrt.  
Im direkten Eingriffsbereich finden HšhlenbrŸter auf Grund des fehlenden Gehšlzbestandes 
keine geeigneten Nisthšhlen, der Waldbestand ist nicht betroffen.  
Der Planungsraum besitzt fŸr Greifvšgel keine Bedeutung als Nahrungshabitat. Sie haben 
gro§flŠchigere Nahrungsreviere und verlieren durch die geplante Nutzung nur einen Šu§erst 
geringen Bereich. FortpflanzungsstŠtten sind nicht vorhanden. 

VergrŠmungsma§nahmen zum Schutz von Einzelindividuen oder zum Schutz von Nes-
tern z.B. bei GebŸschbrŸtern, sind notwendig. Deshalb ist eine Rodung von Gehšlz-
bestŠnden oder Einzelgehšlzen nur in der Zeit vom 1.10. bis 28.2. zulŠssig. 

Es ist fŸr keine dieser Arten zu befŸrchten, dass eine mšgliche Stšrung einzelner Indi-
viduen zu einer GefŠhrdung der lokalen Population fŸhrt. Stšrungen, die zu einer er-
heblichen BeeintrŠchtigung der Avifauna fŸhren, sind deshalb nicht zu erwarten.  
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Da die škologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-
stŠtten im rŠumlichen Zusammenhang weiterhin erfŸllt ist, liegt kein Versto§ gegen ¤ 
44 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. ¤ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG vor.  

VII. VORKOMMEN UND BETROFFENHEIT DER IN DER FFH-RICHTLINIE
(ANHANG IV) AUFGEF†HRTEN ARTEN

Pflanzenarten 
Es ist keine streng geschŸtzte Pflanzenart im Plangebiet vorhanden und auch nicht zu erwar-
ten. 

Tierarten 
Die geringe FlŠchengrš§e und LebensraumdiversitŠt, die Lage im unmittelbaren Anschluss 
an bestehende Bebauung lŠsst kaum relevante Tiergruppen erwarten.  

¥ Reptilien
Die Zauneidechse und die Schlingnatter als die beiden relevanten Artengruppen besiedeln in 
der Regel sonnenexponierte FlŠchen mit lockerem, gut drainiertem Substrat, mit unbewach-
senen TeilflŠchen mit geeigneten EiablageplŠtzen, mit spŠrlicher bis mittelstarker Vegetation 
und mit dem Vorhandensein von Kleinstrukturen (Steine od. Totholz) als SonnenplŠtzen. Als 
†berwinterungsplŠtze dienen ihnen Fels- oder Erdspalten, vermoderte Baumstubben oder 
verlassene Nagerbauten. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen um 
das BestandsgebŠude herum existieren Abschnitte einer ehemaligen Pflanzbeeteinfassung 
aus Bruchsteinen. †ber grš§ere Abschnitte sind die Fugen allerdings mit Mauermšrtel fest 
verfugt. In anderen Teilabschnitten sind die Steine trocken aufgesetzt und die Fugen mit 
Erde etc. verfŸllt. Diese BeetabstŸtzung besitzt in nur sehr geringem Umfang RŸckzugsmšg-
lichkeiten fŸr Zauneidechsen. Das gesamte Umfeld um das BestandsgebŠude und die FlŠ-
che innerhalb der Baugrenze wird von den Bewohnern als hausnaher Au§enbereich intensiv 
genutzt und dient auch den Haustieren (Hund, Katze) als Freilaufbereich. Er hat damit fŸr die 
Zauneidechse und andere Reptilien auf Grund der fehlenden Strukturen und der hohen Nut-
zungsintensitŠt durch die Bewohner und Haustiere nur sehr geringe HabitatqualitŠt. Stabile 
Populationen sind fŸr die FlŠchen innerhalb der Baugrenze nicht zu erwarten. Allerdings 
kann in der worst-case-Betrachtung ein Vorkommen von Einzelindividuen nicht ganz ausge-
schlossen werden, die aus der anschlie§enden Obstwiese einwandern kšnnen. Denn auf der 
nach SŸdwesten hin anschlie§enden Obstwiese Richtung Main sind hŠufiger Zauneidechsen 
anzutreffen. Dies ist sicher begrŸndet in dem fehlenden Nutzungsdruck und dem Vorkom-
men geeigneter Quartierstrukturen in ausreichendem Umfang.   
Zum Schutz von Zauneidechsen mŸssen auf der Ÿberbaubaren FlŠche rechtzeitig vor Beginn 
von Erdarbeiten (Bodenabtrag und -andeckung) VergrŠmungsma§nahmen durchgefŸhrt 
werden. Dazu mŸssen vorh. Individuen eingesammelt und auf die Obstwiese mit den neuen, 
zusŠtzlich zu schaffenden Ausgleichquartieren umgesiedeTerminierunglt werden. Durch die 
Errichtung eines Folienzaunes zur BearbeitungsflŠche hin muss das spŠtere Wiedereinwan-
dern von einzelnen Individuen zu verhindert werden. Die Ma§nahmen mŸssen gem. den 
fachlichen Vorgaben der ãArbeitshilfe zu speziellen artenschutzrechtlichen PrŸfung Zaunei -
dechse,  RelevanzprŸfung Ð Erhebungsmethoden Ð Ma§nahmenÒ Stand Juli 2020 des Bay. 
Landesamtes fŸr Umweltschutz LfU ausgefŸhrt werden. Hinsichtlich Terminierung und Aus-
fŸhrung der VergrŠmung und Umsiedlung mŸssen die Pkt. 8.2.1. und 8.2.2. dieser fŸr Bayern 
relevanten Arbeitsanweisung beachtet werden. In der 2. HŠlfte 2020 wurde vom Grund-
stŸcksbesitzer auch ein massiver Holzzaun als Abtrennung zwischen dem hausnahen Be-
reich und der Obstwiese errichtet, so dass  ein Betreten der Obstwiese z.B fŸr Hunde und 
damit eine Stšrung verhindert wird.  
Eine signifikante und nachhaltige Betroffenheit der beiden streng geschŸtzten Reptilienarten 
ist auf der Basis der festgesetzten VergrŠmungs- und Ausgleichma§nahmen nicht zu erwar-
ten. Ein Ausnahmeantrag muss nicht gestellt werden. 

¥ Amphibien
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Im Eingriffsbereich gibt es keine GewŠsser. Daher kann ein Vorkommen von streng ge-
schŸtzten Amphibienarten, wie z.B. Gelbbauchunke oder Springfrosch, ausgeschlossen wer-
den. 

¥ FledermŠuse
Am sŸdlichen Rand des Geltungsbereichs steht eine alte Scheune, die als ein potentielles 
Fledermausquartier eingestuft werden muss. Diese Scheune ist aber von der geplanten 
Bauma§nahme nicht betroffen, sie steht auch au§erhalb der Baugrenze und bleibt auch zu-
kŸnftig erhalten. Ebenso ist der kleine Waldbestand, der potentielle Habitatstrukturen fŸr Fle-
dermŠuse aufweisen kann, nicht von der Bauma§nahem betroffen.  
Der Eingriffsbereich dient sicher als Transfer- und Jagdrevier, was aber keine besondere ar-
tenschutzrechtliche Relevanz hat, da mit dem Verlust dieser FlŠche keine Population in ihrer 
Existenz betroffen ist. 
Eine Betroffenheit der FledermŠuse kann ausgeschlossen werden, vertiefende Kartierungs-
leistungen sind nicht erforderlich.  

¥ Tagfalter
Im Eingriffsbereich fehlen BestŠnde von Wiesenknopf bzw. Ampfer, so dass keine geeigne-
ten Habitatstrukturen fŸr die streng geschŸtzten Tagfalterarten AmeisenblŠuling und Gro§er 
Feuerfalter vorhanden sind. Von daher kann ein Vorkommen dieser Arten ausgeschlossen 
werden. 

¥ Haselmaus
Innerhalb der Baugrenzen befinden sich keine Gehšlzstrukturen, die die StandortansprŸche 
der Haselmaus erfŸlle. Der kleine Waldbestand, der am šstlichen Rand in den Geltungsbe-
reich hineinragt, wird von der Bauma§nahme weder direkt noch indirekt beeintrŠchtigt. Eine 
Betroffenheit der Haselmaus kann ausgeschlossen werden.  

VergrŠmungsma§nahmen Ÿber die festgesetzten Ma§nahmen zum Schutz der Zaunei-
dechse und dem Rodungstermin hinaus sind nicht notwendig. 

Da die škologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-
stŠtten im rŠumlichen Zusammenhang unter Einbeziehung der Festsetzungen im Be-
bauungsplan weiterhin erfŸllt ist, liegt kein Versto§ gegen ¤ 44 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. ¤ 44 
Abs. 5 Satz 2 BNatSchG vor.  

Eine erhebliche Stšrung liegt gem. ¤ 44 Abs.1 Satz 2 BNatSchG nicht vor. Da keine 
Fortpflanzungs- und RuhestŠtten dieser Tierarten von der Ma§nahme betroffen sind, 
liegt kein Versto§ gegen ¤ 44 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. mit ¤ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG vor. 

VIII. ZUSAMMENFASSUNG
FŸr die nach der Vogelschutzrichtlinie geschŸtzten wildlebenden Vogelarten kann
ausgeschlossen werden, dass unter Einbeziehung der festgesetzten Vermeidungs-
ma§nahmen ein Verbotstatbestand vorliegt.

FŸr die Arten nach FFH-Richtlinie Anhang IV kšnnen unter BerŸcksichtigung der Fest-
setzungen VerbotstatbestŠnde ebenfalls ausgeschlossen werden. Die Mšglichkeit ei-
nes Versto§es gegen das Tštungsverbot gem. ¤ 44 Abs.1.Satz 1 BNatSchG kann nicht 
ausgeschlossen werden, eine erhebliche Stšrung der lokalen Populationen liegt aber 
nicht vor. 
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ANHANG 

LAGEPLAN 

  BILD 1 : BestandsgebŠude, strassenseitig 
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 BILD 2 BestandsgebŠude mit Eingriffsbereich gartenseitig 

 BILD 3 : Blick zur Scheune 
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 BILD 4: Gemauerte Pflanzbeeteinfassung 

BILD 5 : Trockenmauer
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 BILD 6 : Obstbaumgehšlze, Blick von Westen 

BILD 7 : Obstbaumgehšlze, Blick von Osten 
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BILD 8 : Blick in den Waldbestand
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